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NEWS

Information zum Steuerreformgesetz 2009
1 Allgemeines

Das Bundesministerium für Finanzen hat einen Auslegungsbehelf zum Steuerreformgesetz 2009 erstellt und unter der nachfolgenden Internetseite veröffentlicht:
https://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/NeueGesetze/Steuerreformgesetz2009
Im Folgenden werden daraus einige für den Rechnungswesen-Unterricht relevante Informationen behandelt. 
2 Einkommensteuer
2.1 Tarif
Der neue Einkommensteuertarif gilt erstmals bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2009 und für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2008 enden. 

Durch Angabe einer Formel soll die Berechnung transparent möglich sein. Zur besseren Übersicht wird in dieser Information der Grenzsteuersatz angeführt. 

	Einkommen in Euro
	Einkommensteuer in Euro 
(vor Absetzbeträgen)
	Grenzsteuersatz

	bis 11.000
	0
	-

	über 11.000 bis 25.000
	(Einkommen – 11.000) x 5.110
14.000
	36,5 %

	über 25.000 bis 60.000
	(Einkommen – 25.000) x 15.125 + 5.110
35.000
	43,214286 %

	über 60.000
	(Einkommen – 60.000) x 0,5 + 20.235
	50 %


2.2 Effektivtabelle für unselbständig Beschäftigte 
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Monatsiohn = Bruttobezug abzlgich SV-Betrage u. Freibetrage, jedoch vor Abzug von
Werbungskostepauschale (132€ p a) und Sonderausgabenpauschale (60€p.2)
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Hinweis: Der exakla Grenzsteuersatz anstelle von 43,21426% ist 302517 04214286

LSt-Tabelle 2009 fiir Pensionisten
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Monatspension = Bruttopension abz0gich SV-Bailiage u Fraibelrage, jedoch vor Abzug des

‘Sonderausgabenpauschales (60€ p.a )

Hinweis: Der exakie Grenzsteuersatz anstelle von 43,21420% ist 3,025/7.




2.3 Berücksichtigung des neuen Tarifs ab Inkrafttreten der Steuerreform 

Bei Lohnauszahlungen ab 1. April 2009 ist vom Arbeitgeber der neue Einkommensteuertarif anzuwenden. Lohnabrechnungen, die für Lohnzahlungszeiträume ab 1. Jänner 2009 nach dem alten Tarif vorgenommen wurden bzw. werden, sind spätestens bis 30. Juni 2009 aufzurollen. 

3 Kinderabsetzbetrag und Unterhaltsabsetzbetrag
Der monatliche Kinderabsetzbetrag, der gemeinsam mit der Familienbeihilfe ausbezahlt wird, wird ab Jänner 2009 von € 50,90 auf € 58,40 Euro erhöht. Analog dazu wird auch der Unterhaltsabsetzbetrag erhöht. Der Unterhaltsabsetzbetrag beträgt ab Jänner 2009 für das erste Kind € 29,20, für das zweite Kind € 43,80 und für jedes weitere Kind € 58,40 monatlich.
Die erhöhten Beträge und die Nachzahlungen für die ersten Monate des Jahres 2009 werden bei den kommenden regulären Anweisungen der Familienbeihilfe und des Kinderabsetzbetrags berücksichtigt.
4 Absetzbarkeit von Spenden 

Im Rahmen der Sonderausgaben werden Geldzuwendungen an begünstigte Körperschaften für mildtätige Zwecke, für die Bekämpfung von Armut und Not in Entwicklungsländern und zur Hilfestellung in nationalen und internationalen Katastrophenfällen u.a. unter folgenden Voraussetzungen steuerlich anerkannt: 

· Die Spendenorganisation ist zum Zeitpunkt der Zuwendung der Spende in der Spenden-liste, die auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen laufend aktualisiert abrufbar ist, eingetragen. 

· Für die Jahre 2009 und 2010 muss der Steuerpflichtige die Spende in die Steuererklärung aufnehmen und auf Verlangen der Abgabenbehörde belegmäßig nachweisen. Die Zahlungsbestätigung der Spendenorganisation hat jedenfalls den Namen und die Adresse des Spenders zu enthalten. 

Siehe auch die Information „Neue Absetzbarkeit von Spenden für mildtätige Zwecke sowie für Entwicklungs- und Katastrophenhilfe“ auf der nachfolgenden Internetseite:

https://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/NeueGesetze/Steuerreformgesetz2009
5 Erhöhung des Kirchenbeitrages 

Der Maximalbetrag für die Absetzbarkeit von Beiträgen an gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften als Sonderausgaben wird von € 100,00 auf € 200,00 jährlich ab dem Veranlagungsjahr 2009 angehoben.
6 Schulbuchbezug 

Jeweils Kapitel „Steuerrecht“ in

· Rechnungswesen & Controlling HAK IV 
SBNr. 131026, Auflage 2007
· Rechnungswesen & Controlling HLW V
SBNr. 136207, Auflage 2008
· Rechnungswesen HAS 3
SBNr. 120792, Auflage 2008
· Rechnungswesen FW 3
SBNr. 125397, Auflage 2008
Außerdem:

· Einführung in das Steuer- und Beihilfenrecht
SBNr. 136192, Auflage 2008
· Einführung in die Personalverrechnung
SBNr. 136189, Auflage 2009
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